
Information für Unternehmen,  
die Schutz- und Betoninstand-
setzungsarbeiten ausführen

Die Bundesgütegemeinschaft 
Instandsetzung von  
Betonbauwerken e. V.   

Ihr zuverlässiger Partner bei der Überwachung 
von Betoninstandsetzungen



Grundsätzliches
Bei der Ausführung von Schutz- und Betoninstandset-
zungsarbeiten sind komplexe Regelwerke zu beachten. 
Dies sind insbesondere die Instandsetzungs-Richtlinie des 
Deutschen Ausschusses für Stahlbeton und die ZTV-ING 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung. Diese Regelwerke stellen an ausführende Un-
ternehmen spezielle Anforderungen bezüglich der Qualität 
des einzusetzenden Personals, der einzusetzenden Ge
räte, der Prüftechnik und der zu verwendenden Stoffe. 

Die Mitglieder der Bundesgütegemeinschaft Instandset-
zung von Betonbauwerken haben sich über die Forderun-
gen der allgemeinen Regelwerke hinaus verpflichtet wei-
tere besondere Qualitätsanforderungen zu erfüllen, die für 
den Auftraggeber einen Mehrwert bedeuten. Hierzu zählt 
die generelle Verpflichtung unabhängig von der Stand
sicherheitsrelevanz alle Betoninstandsetzungsmaßnah-
men zu melden und überwachen zu lassen. 

Nach Auffassung des in der Fachwelt bekannten Juris-
ten Prof. Dr. jur. Gerd Motzke sind Schutz- und Betonin-

Regelwerke 

standsetzungs-, Betonerhaltungs- bzw. Betonsanierungs-
maßnahmen unter Einhaltung der Schwellenwerte be- 
schränkt auszuschreiben! Zu diesem Ergebnis kommt 
eine gutachterliche Stellungnahme von Prof. Motzke,  
die in der Homepage der Bundesgütegemeinschaft  
www.betonerhaltung.com veröffentlicht ist.

Die Mitglieder der Bundesgütegemeinschaft erfüllen alle 
Eignungskriterien die im Rahmen von beschränkten Aus-
schreibungen fachlich und technisch herangezogen wer-
den können. Sie werden aktuell informiert und stellen 
sicher, dass Auftraggeber eine Leistung erhalten, die min-
destens den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entspricht.

Planung und Leistungsbeschreibung müssen den Weg 
dafür ebnen, dass die spätere Instandsetzungsleistung 
frei von Sachmängeln ausgeführt werden kann, dass sie 
die vereinbarte Beschaffenheit aufweist und den allgemein  
anerkannte Regeln der Technik entsprechen wird.

Grundlage für alle Schutz- und Betoninstandsetzungs
arbeiten sind die

	� Richtlinie „Schutz und Instandsetzung von Betonbau-
teilen (Instandsetzungs-Richtlinie)", des Deutschen 
Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) und die

	� Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (ATV) der VOB/C, insbesondere die  
ATV DIN 18314 Spritzbetonarbeiten, ATV DIN 18349 
Betonerhaltungsarbeiten und ATV DIN 18363 Maler- 
und Lackierarbeiten,

	� sowie die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING) bei 
Maßnahmen an Verkehrsbauwerken im Straßenbereich 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS), sofern sie zusätzlich vereinbart 
sind.

Die Regelwerke setzen immer eine Eigenüberwachung 
(Überwachung durch das ausführende Unternehmen)  
voraus. 

Bei Schutz- und Betoninstandsetzungsarbeiten ist ent-
sprechend den genannten Regelwerken auch eine Fremd
überwachung (Überwachung durch eine dafür anerkannte  
Überwachungsstelle) durchzuführen. Dies betrifft bei  
Arbeiten nach der Instandsetzungs-Richtlinie, Teil 3, alle 
Maßnahmen die als standsicherheitsrelevant einzustufen 
sind und alle weiteren Schutz- und Instandsetzungsmaß-
nahmen nach Maßgabe des sachkundigen Planers. 

Bei Schutz- und Betoninstandsetzungen mit der Vertrags-
grundlage ZTV-ING ist generell eine Überwachung durch 
eine dafür anerkannte Überwachungsstelle (Fremdüber-
wachung) erforderlich.
 

Für die Fremdüberwachung kommen nur Überwachungs-
stellen in Frage, die eine Anerkennung des Deutschen Ins-
tituts für Bautechnik (DIBt) bei Arbeiten entsprechend der 
Instandsetzungs-Richtlinie und des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) bei Arbei-
ten entsprechend ZTV-ING, vorweisen können.

Die „Prüf- und Überwachungsstelle der Bundesgütege-
meinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken e. V.“ ist 
für die Fremdüberwachung nach beiden Regelwerken an-
erkannt. Die Anerkennung durch das Deutsche Institut für 
Bautechnik erfolgte 2002 mit der Kennziffer BER 16.

Anerkannte Überwachungsstelle
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Für die Meldung einer Baustelle zur Fremdüberwachung 
gibt es zwei Möglichkeiten:

	� Mitglieder einer Landesgütegemeinschaft oder der 
BFI melden ihre Baustellen mit dem Formblatt ÜA (An-
zeige von Baumaßnahmen) bei ihrer Landesgütege-
meinschaft bzw. der BFI 
an. Die Landesgütege-
meinschaft/BFI leitet die 
Anmeldung zur Registrie-
rung und weiteren Bear-
beitung an die Prüf- und 
Überwachungsstelle der 
Bundesgütegemeinschaft 
weiter. Grundsätzlich sind  
alle Schutz- und Betonin-
standsetzungsmaßnah-
men nach oben genannten 
Regelwerken zu melden.

	� Ist ein Unternehmen kein Mitglied einer Landesgütege-
meinschaft bzw. der BFI, dann wendet es sich direkt 
an die Prüf- und Überwachungsstelle der Bundesgüte-
gemeinschaft. Von dort erhält es ein Angebot zur Erst- 
und Fremdüberwachung entsprechend der Gebühren
ordnung mit einem Überwachungsvertrag und dem 
Formblatt ÜA. Nach Zustimmung zum Überwachungs-
vertrag erfolgt eine Erstprüfung bei dem Unternehmen, 
wobei die grundsätzliche Eignung des Unternehmens 
zur Ausführung von Schutz- und Betoninstandset-
zungsarbeiten überprüft wird. Erst nach Bestehen der 
Erstprüfung kann eine Fremdüberwachung auf einer 
Baustelle erfolgen.

Die grundsätzliche Eignung eines Unter-
nehmens Schutz- und Betoninstandset-
zungsleistungen an standsicherheitsge-
fährdeten Betonbauteilen durchführen 
zu können wird im Rahmen einer Erst-/
Eignungsprüfung festgestellt. Grundlage 
hierfür ist die Hersteller- und Anwender-
verordnung (HAVO) der Bauordnungen der 
Bundesländer.

Für Mitglieder erfolgt die Überprüfung 
seitens der zuständigen Landesgütege-
meinschaft oder der Bundesgütegemein-
schaft Betonflächeninstandsetzung (BFI), 

bei Nichtmitgliedern durch die Prüf- und 
Überwachungsstelle der Bundesgütege-
meinschaft. Beim Vorliegen einer entspre-
chenden Eignung wird diese durch ein 
Zertifikat der Prüf- und Überwachungs-
stelle bestätigt. 

Der Nachweis der grundsätzlichen Eig-
nung ist im Abstand von nicht länger als 
drei Jahren zu wiederholen, unabhängig 
davon, ob das betreffende Unternehmen 
in dieser Zeit Baustellen gemeldet hat und 
diese überwacht wurden.

Betriebliche Eignung

Bundesgütegemeinschaft 
Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. 

 - Prüf- und Überwachungsstelle - 

 

Bundesgütegemeinschaft ib ! Nassauische Str. 15 ! 10717 Berlin 
Telefon: 
Telefax: 

030 / 86 00 04-891 
030 / 86 00 04-43 

Eignungsnachweis 

Entsprechend der Hersteller- und Anwenderverordnung (HAVO) 
 

Auf der Grundlage des § 17 Abs. 5 der Musterbauordnung (MBO) in Verbindung mit  
§ 21 Abs. 1 Satz 4 MBO für die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen,  

deren Standsicherheit gefährdet ist.  

Die Vorgaben richten sich nach § 3 Abs. 3 MBO in der jeweils gültigen Fassung der von der 
obersten Bauaufsichtsbehörde herausgegebenen Liste der Technischen Baubestimmungen 

(lfd. Nr. 2.3.11.). 

Bescheinigung 

für das Fachunternehmen: 
 

Firma1 

Firma2 

Straße 
PLZ Ort 

Das Unternehmen verfügt über Fachkräfte mit besonderer Sachkunde und Erfahrung sowie über 
besondere Vorrichtungen zur Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen,  

deren Standsicherheit gefährdet ist. 
Die erforderliche Ausbildung und berufliche Erfahrung der Fachkräfte sowie die erforderlichen 
Vorrichtungen entsprechen den Anforderungen der Instandsetzungs-Richtlinie des Deutschen 

Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb), Teil 3, Ausgabe Oktober 2001. 

 
Diese Bescheinigung gilt ab xx.xx.20xx für 3 Jahre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Berlin, xx.xx.20xx 
 

Bundesgütegemeinschaft 
Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. 

- Prüf- und Überwachungsstelle – 
 
 
 
 

Dipl.-Ing. Gunter Rohleder 
Leiter der Prüf- und Überwachungsstelle 
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Baustelle: 

      

Adresse: 

ÜA 

      

Bauleiter:       

                      

Absender 

 

      

Telefon:         

                      

 

Anzeige von Baumaßnahmen 

Reg.-Nr.       

Landesgütegemeinschaft 
Instandsetzung von Betonbauwerken 
Nordrhein-Westfalen e.V. 
Bökendonk 15 
47809 Krefeld 

 
Fax:  02151 / 51 55-92 

 

 

Maßnahmen unter Verwendung von Stoff / Produktbezeichnung Menge 

Beton / Zementmörtel             

Spritzbeton / Spritzmörtel             

Spritzbeton / -mörtel m. Kunststoffzusatz (SPCC)             

Zementbeton / -mörtel mit Kunststoffzusatz (PCC)             

Reaktionsharzbeton / -mörtel (PC)             

Korrosionsschutz für Bewehrung ! ! ! ! !  ! ! ! ! !  

Oberflächenschutzsysteme (OS)             

Rissverfüllung EP-T / EP-I / PUR-I / ZL-I / ZS-I             

Sonstige Maßnahmen 
(z. B. schubfeste Klebeverbindungen) 

            

Voraussichtliche Bauzeit: 
 

Beginn:           

Ende:           

Ausführungsgrundlage: 
1) 

 Instandsetzungs-Richtlinie 

 ZTV-ING 

 Sonstiges:       

 

Festlegung des sachkundigen Planers 
1)

  Standsicherheit nicht relevant  Standsicherheit relevant 

Arbeitsgemeinschaft 

      

Auftraggeber 

      

Nachunternehmer 

      

 

Datum / Stempel / Unterschrift Firma 

1) Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Baustellenmeldung
Nach Eingang des Formblat-
tes ÜA mit der Baustellenmel-
dung erhält das ausführende 
Unternehmen eine Eingangs-
bestätigung mit Zuteilung der/
des für die Baumaßnahme zu-
ständigen Prüf- und Überwa-
chungsbeauftragten und eine 
Anmeldebestätigung (Form- 
blatt ÜB/ÜC/ÜD) sowie ein 
Überwacht-Kennzeichen zur 
Kennzeichnung der Baustelle.

Der Teil ÜB ist zur Weiterleitung an den Auftraggeber, der 
Teil ÜC als eigener Nachweis der Meldung an die Über
wachungsstelle und der Teil ÜD zur Einleitung der Über
wachung mit der/dem Prüf- und Überwachungsbeauftrag-
ten vorgesehen.

ZUR WEITERLEITUNG AN DEN AUFTRAGGEBER ÜB       

 

      
Anzeige 
der Baumaß- 
nahme für 
Betoninstand- 
setzungen 

      

Hiermit bestätigen wir den Eingang der »Anzeige Baumaßnahmen« 

Reg.-Nr.       

Prüf- u. Überwachungsbeauftragter       

      

     
 

 

!.... ........................................................................................................................................................................................................................! 

ZUM VERBLEIB IN DER BAUSTELLENAKTE ÜC       
 

      Anzeige 
der Baumaß- 
nahme für 
Betoninstand- 
setzungen 

Bundesgütegemeinschaft 
Instandsetzung von Betonbauwerken e.V. 
- Prüf und Überwachungsstelle - 
Nassauische Straße 15 
10717 Berlin 

Hiermit bestätigen wir den Eingang der »Anzeige Baumaßnahmen« 

Reg.-Nr.       

Prüf- u. Überwachungsbeauftragter       

      

     
 

 

! ............................................................................................................................................................................................................................! 

ZUR EINLEITUNG DER ÜBERWACHUNG ÜD       

 

      Anzeige 
der Baumaß- 
nahme für 
Betoninstand- 
setzungen 

      
 

Reg.-Nr.       

Wir schlagen als Überwachungstermin vor: 
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der Ausführung von Verstärkungen mit CFK-Lamellen/
Stahllaschen aus den Seiten Ü1 – Ü6 zusammen. Wenn 
alle Angaben und Unterlagen bei der/dem Prüf- und Über-
wachungsbeauftragten vorliegen, wird der vollständige 
Überwachungsbericht an die Prüf- und Überwachungs-
stelle zur Beurteilung weitergeleitet.

Überwachung und Beurteilung

Die Durchführung der Fremdüberwachung erfolgt nach 
entsprechender Terminvereinbarung mit der/dem zustän - 
digen Prüf- und Überwachungsbeauftragten auf der 
Baustelle. Die Feststellungen der Überwachung werden 
in einem Überwachungsbericht erfasst. Der Überwa-
chungsbericht setzt sich aus den Seiten Ü1 – Ü5 bzw. bei 

† BERWACHUNGSBERICHT Nr.:        † 6 
3.0  Feststellungen zur † berwachung 
VerstŠ rken von Stahlbetonbauteilen durch schubfest aufgeklebte CFK-Lamellen und Stahllaschen 

Grundlagen 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.:       

Datum der Zulassung:       

Gegenstand der Zulassung:       

Hersteller:       

Geltungsdauer der Zulassung:       

 

Eignungsnachweis der Firma vom (Datum):       

   >  Ausgestellt durch:       

                           >  VerlŠ ngerung am (Datum):       

Verwendete Produkte 

Stoffhersteller:       

-  CFK-Lamelle (Typ)       

-  Klebstoff / Kleber       

-  HaftbrŸ cke fŸ r Ausgleichsmš rtel       

-  Ausgleichsmš rtel (PC)       

-  Korrosionsschutzprimer       

-  Schublaschen aus Stahl       

† berwachung der AusfŸ hrung 

OberflŠ chenzugfestigkeit des Betons (N/mm!)       

Haftzugfestigkeit des Ausgleichsmš rtels (N/mm!)       

Haftzugfestigkeit an CFK-Lamellen (Betonbruch) (N/mm!)       

Ergebnisse folgender Kontrollen bzw. PrŸ fungen liegen vor: 

•  Lufttemperatur und Bauteiltemperatur   vorhanden  nicht vorhanden 

•  Relative Luftfeuchtigkeiten   vorhanden  nicht vorhanden 

•  ErhŠ rtungsprŸ fungen des Klebstoffes/Klebers auf  
   Beton und CFK 

  vorhanden  nicht vorhanden 

•  ErhŠ rtungsprŸ fungen des Klebstoffes/Klebers auf Stahl   vorhanden  nicht vorhanden 

•  Ebenheit der Lamellen   vorhanden  nicht vorhanden 

•  Ergebnisse der † berprŸ fung / Ausbesserung nach  
   Abschnitt 4.8.5, letzter Absatz der Zulassung   vorhanden  nicht vorhanden 

 

ErlŠ uterungen / Bemerkungen: 
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† BERWACHUNGSBERICHT

3.0  Feststellungen zur † berwachung
VerstŠ rken von Stahlbetonbauteilen durch schubfest aufgeklebte CFK

rundlagen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Datum der Zulassung:

Gegenstand der Zulassung:

Geltungsdauer der Zulassung:

Eignungsnachweis der Firma

   >  Ausgestellt durch:

                    >  VerlŠ ngerung am (

Verwendete Produkte

hersteller:

Lamelle (Typ)

Klebstoff / KleberKlebstoff / KleberKlebstoff

Ÿ cke fŸ r Ausgleichsmš rtel

Ausgleichsmš rtel (PC)

Korrosionsschutzprimer

Schublaschen aus Stahl

† berwachung der AusfŸ hrung

OberflŠ chenzugfestigkeit des Betons (N/

Haftzugfestigkeit des Ausgleichsmš rtels (N/mm

Haftzugfestigkeit an CFK

Ergebnisse folgender Kontrollen bzw. PrŸ fungen liegen vor

Lufttemperatur und Bauteiltemperatur

Relative Luftfeuchtigkeiten

ErhŠ rtungsprŸ fungen des Klebstoffes/Klebers
Beton und CFK

ErhŠ rtungsprŸ fungen des Klebstoffes/Klebers auf 

Ebenheit der Lamellen

Ergebnisse der † berprŸ fung
Abschnitt 4.8.5, letzter Absatz der Zulassung

ErlŠ uterungen / Bemerkungen:

† BERWACHUNGSBERICHT Nr.:        † 5 
Feststellungen zur † berwachung (Fortsetzung) 
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Gegenstand 
der † berwachung 

Aufzeichnungskontrolle /  
PrŸ fungen( ) 
 
† berprŸ fungen durch PrŸ f- und 
† berwachungsbeauftragten (B) 
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AusgehŠ rtete Stoffe 

  Druckfestigkeit               

  Besondere Eigenschaften z.B. WU               

  
Haftzugfestigkeit (bei OS nur 
Feinspachtel bzw. nach Festlegung 
durch den sachkundigen Planer) 

                       

  Trockenrohdichte (nur bei ZTV-ING)                     

  Betondeckung                        

  Schichtdicke                     

  
Dicke der hauptsŠ chlich wirksamen 
OberflŠ chenschutzschicht 

           

  

Fertiges Bauteil 

FŸ llgrad nach Festlegung durch den 
sachkundigen Planer (Bohrkern) 

           

AusfŸ hrungsunterlagen und Aufzeichnungen 

  SicherheitsdatenblŠ tter                           

  

Verwendung im System geprŸ fter 
Stoffe, bei standsicherheitsrelevanten 
Ma§ nahmen nach Allgemeinem 
bauaufsichtlichen PrŸ fzeugnis 

                          

  

AusfŸ hrungs-
unterlagen 

Sortenverzeichnis / Fahrzeugver-
zeichnis 

           

  Nachbehandlung Bautagebuch                     

  Chargenzuordnung Bautagebuch                                 

  
Protokoll-
aufzeichnungen 

Bautagebuch, Allgem. Angaben, 
Tages-, Riss- u. Abschlussprotokoll 

                                

ErlŠ uterungen: 
      

 + Anforderungen erfŸ llt 
 (+) Anforderungen teilweise erfŸ llt  
 - Anforderungen nicht erfŸ llt 
 / entfŠ llt 
 O nicht geprŸ ft 

Druckfestigkeit: 
      
 
 
Haftzugfestigkeit: (mind. die HŠ lfte der PrŸ fungen der 
OberflŠ chenzug- / Abrei§ festigkeit): 
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† BERWACHUNGSBERICHT

Feststellungen zur † berwachung (Fortsetzung)

Gegenstand
der † berwachung

usgehŠ rtete Stoffe

Fertiges Bauteil

usfŸ hrungsunterlagen und Aufzeichnungen

AusfŸ hrungs-
unterlagen

Nachbehandlung

Chargenzuordnung

Protokoll-
aufzeichnungen

ErlŠ uterungen:

Anforderungen erfŸ llt
Anforderungen teilweise erfŸ llt 
Anforderungen nicht erfŸ llt
entfŠ llt
nicht geprŸ ft

† BERWACHUNGSBERICHT Nr.:        † 4 
Feststellungen zur † berwachung (Fortsetzung) 
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Gegenstand 
der † berwachung 

Aufzeichnungskontrolle / 
PrŸ fungen (!) 
 
† berprŸ fungen durch PrŸ f- und 
† berwachungsbeauftragten (B) 
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Ausgangsstoffe / Vorgefertigte Baustoffe / Bereitstellungsgemische 

Zugabewasser 
Erstarrungs- und ErhŠ rtungsstš rende 
Bestandteile (wenn kein Trinkwasser) 

                          

† bergabe werkge-
mischter Produkte 

Lieferschein, Kennzeichnung 
und Chargennummer 

                                

† bergabe von 
Transportbeton u. 
Werkfrischmš rtel 

Lieferschein, VollstŠ ndigkeit der 
Angaben nach DIN EN 206-1, 
Abs. 7.3 u. DIN 1045-2, Abs. 7.3 

              

Lagerung  
Lagerungsbedingungen nach 
AusfŸ hrungsanweisung des 
Herstellers und Verfalldatum 

                                

erarbeitungsfertige Stoffe 

Bereitstellungs-
gemisch  

EignungsprŸ fung bei 
Beton / Spritzbeton 

              

Konsistenz (nach Augenschein)                        

Luftgehalt fŸ r Mš rtel M3, fŸ r Bauwerke 
im Verkehrswegebereich 

           
Frischmš rtel- 
bzw. Frischbeton-
gemisch 

Rohdichte fŸ r Mš rtel M3, fŸ r 
Bauwerke im Verkehrswegebereich 

              

Rohdichte fŸ r Leicht- u. Schwerbeton            

Konsistenz / Wassergehalt 
(Beton und Nassspritzverfahren) 

              

Frischmš rtel- 
bzw. Frischbeton-
gemisch 

Besondere Eigenschaften z.B. LP               

Lufttemperatur min/max                                 

Bauteiltemperatur                                 

Feuchte des Untergrundes                              

WitterungsverhŠ ltnisse                                 

Relative Luftfeuchte                     

Witterung 

Taupunkttemperatur                     

Techn. AusrŸ stung zum System                  

Abmessvorr. fŸ r ZusŠ tze u. Wasser                                 

Mischwerkzeuge u. Š .                                  
B 

Technische 
Einrichtungen 

Mess-, PrŸ f- und LaborgerŠ te                                 

 + Anforderungen erfŸ llt 
 (+) Anforderungen teilweise erfŸ llt  
 - Anforderungen nicht erfŸ llt 
 / entfŠ llt 
 O nicht geprŸ ft 

ErlŠ uterungen: 
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† BERWACHUNGSBERICHT

Feststellungen zur † berwachung (Fortsetzung)

Gegenstand
der † berwachung

Ausgangsstoffe / Vorgefertigte Baustoffe / Bereitstellungsgemische

Zugabewasser

† bergabe werkge
mischter Produkter Produkter

† bergabe von 
Transportbeton u. 
Werkfrischmš rtel

Lagerung 

erarbeitungsfertig

Bereitstellungs
gemisch 

Frischmš rtel- 
bzw. Frischbeton
gemisch

Frischmš rtel- 
bzw. Frischbeton
gemisch

Witterung

Technische 
Einrichtungen

Anforderungen erfŸ llt
Anforderungen teilweise erfŸ llt 
Anforderungen nicht erfŸ llt
entfŠ llt
nicht geprŸ ft

† BERWACHUNGSBERICHT Nr.:        † 3 

Angaben Ÿ ber verwendete Stoffe und Systeme 

Beton / Zementmš rtel        

Spritzbeton / Spritzmš rtel       

Spritzbeton / -mš rtel mit Kunststoffzusatz (SPCC)       

Zementbeton / -mš rtel mit Kunststoffzusatz (PCC)       

Reaktionsharzbeton / -mš rtel (PC)       

Korrosionsschutz fŸ r Bewehrung       

OberflŠ chenschutzsysteme (OS)       

RissverfŸ llung  EP-T / EP-I / PUR-I  / ZL-I / ZS-I       

Sonstige Ma§ nahmen 
(z.B. VerstŠ rkungen mit CFK-Lamellen) 

      

 

2.0  Feststellungen zur † berwachung 
Instandsetzungsbetone und -mš rtel / OberflŠ chenschutzsysteme / RissfŸ llstoffe 
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Gegenstand 
der † berwachung 

Aufzeichungskontrolle / 
PrŸ fungen( ) 
 
† berprŸ fungen durch PrŸ f- und 
† berwachungsbeauftragten (B) 
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n

 /
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Betonuntergrund 

  Rissbreiten dokumentiert                              

  

Vorbereiteter 
Betonuntergrund 
bzw. vorbereitete 
AuftragsflŠ che 

OberflŠ chenzug- / Abrei§ festigkeit                           

ErlŠ uterungen: 
      

 + Anforderungen erfŸ llt 
 (+) Anforderungen teilweise erfŸ llt  
 - Anforderungen nicht erfŸ llt 
 / entfŠ llt 
 O nicht geprŸ ft 

OberflŠ chenzug- / Abrei§ festigkeit: 
Nach Vorgabe des sachkundigen Planers, mindestens jedoch: 
> 50 m!  : 3 EinzelprŸ fungen, 
>250 m! : 3 EinzelprŸ fungen je angefangene 250 m!  
 

PrŸ fergebnisse: 
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† BERWACHUNGSBERICHT

Angaben Ÿ ber verwendete Stoffe und Systeme

Beton / Zementmš rtel 

Spritzbeton / Spritzmš rtel

Spritzbeton / -mš rtel mit Kunststoffzusatz (SPCC)

Zementbeton / -mš rtel mit Kunststoffzusatz (PCC)

Reaktionsharzbeton / 

Korrosionsschutz fŸ r Bewehrung

OberflŠ chenschutzsysteme (OS)

RissverfŸ llung  EP

Sonstige Ma§ nahmen
(z.B. VerstŠ rkungen mit CFK

Feststellungen zur † berwachung
Instandsetzungsbetone und 

Gegenstand
der † berwachung

Betonuntergrund

Vorbereiteter 
Betonuntergrund 
bzw. vorbereitete
AuftragsflŠ che

ErlŠ uterungen:

Anforderungen erfŸ llt
Anforderungen teilweise erfŸ llt 
Anforderungen nicht erfŸ llt
entfŠ llt
nicht geprŸ ft

† BERWACHUNGSBERICHT Nr.:        † 2 

1.0  Allgemeine Angaben und Feststellungen 

Kurzbeschreibung der Bauma§ nahme (Art der AusfŸ hrung, Bauteil, Menge) 

      

AusfŸ hrungszeitraum:         

Angaben zu den vorhandenen AusfŸ hrungsgrundlagen     !      Auftraggeberpflichten 

•  Ist-Zustandsermittlung   Ja   Nein 

•  Instandsetzungskonzept   Ja   Nein 

Liegen auf der Baustelle schriftl. vor   Ja   Nein 

Aufsteller:        

•  Standsicherheitsbeurteilung   Ja   Nein Aufsteller:        

Liegt auf der Baustelle schriftl. vor   Ja   Nein  

•  Leistungsverzeichnis   Ja   Nein Aufsteller:        

Liegt auf der Baustelle schriftl. vor   Ja   Nein  

Weitere Angaben 

Qualifizierte FŸ hrungskraft des Unternehmens       

Bauleiter       

SIVV-Schein-Inhaber  (Name, Nr.)       

•  StŠ ndig anwesend   Ja       Nein 

•  Nachschulung in den letzten 3 Jahren? 
   (SIVV-Weiterbildung)   Ja       Nein Datum:        

DŸ senfŸ hrer       

Auftraggeber       

ARGE-Partner       

Nachunternehmer 
Name / Leistungen 
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† BERWACHUNGSBERICHT

1.0  Allgemeine Angaben und Feststellungen

Kurzbeschreibung der Bauma§ nahme

     

AusfŸ hrungszeitraum:   

Angaben zu den

•  Ist-Zustandsermittlun

•  Instandsetzungskonzept

Liegen auf der Baus

•  Standsicherheit

Liegt auf der Baustelle schriftl. vor

•  Leistungsverzeichnis

Liegt auf der Baustelle schriftl. vor

Weitere Angaben

Qualifizierte FŸ hrungskraft des Unternehmens

Bauleiter

SIVV-Schein-Inhaber

•  StŠ ndig anwesend

•  Nachschulung in den letzten 3 Jahren?
   (SIVV-Weiterbildung)

DŸ senfŸ hrer

Auftraggeber

ARGE-Partner

Nachunternehmer
Name / Leistungen©
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Die Beurteilung erfolgt unter anderem nach folgenden  
Kriterien:

  Die Verwendung geeigneter Stoffe und Stoffsysteme. 
Sie werden für Schutz und Betoninstandsetzungen 
von Verkehrswegebauten durch die Bundesanstalt für  
Straßenbau (BASt) gelistet. Das Fehlen nachgewiese-
ner stofflicher Eignung durch ein allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis (abP) wird auf dem Deckblatt 
des Überwachungsberichtes dokumentiert. Im Über-
wachungsbericht erfolgt dann eine Beurteilung „Be-
standen mit Hinweisen“.

  Für Schutz und Betoninstandsetzungen an anderen 
Bauwerken dürfen Bauprodukte nur verwendet wer-
den, wenn durch eine Grundprüfung nachgewiesen ist, 
dass die für den Verwendungszweck maßgebenden 
Anforderungen erfüllt sind. Diese Stoffe haben ihre Eig-
nung nach der Bauregelliste A, Teil 2 für Anwendun-
gen, die die Standsicherheit betreffen, und in Liste C 
für sonstige Anwendungen nachzuweisen. Beim Feh-
len entsprechender Nachweise erfolgt eine Beurteilung 
für nicht standsicherheitsrelevante Maßnahmen wie vor 
beschrieben, für standsicherheitsrelevante Maßnah-
men mit „nicht bestanden“.

  Eine fehlende Ist-Zustandsermittlung und/oder ein feh-
lendes Instandsetzungskonzept (Auftraggeberpflicht) 
führen zur Beurteilung „Bestanden mit Hinweisen“.

  Baumaßnahmen, bei denen die ständige Anwesenheit 
der SIVV-Fachkraft nicht nachgewiesen werden kann, 
erfüllen nicht die an qualifizierte Schutz- und Betonin-
standsetzungsarbeiten zu stellenden Anforderungen. 
Die Beurteilung lautet „nicht bestanden“.

  Ein fehlender Nachweis der SIVV-Weiterbildung (alle 3 
Jahre) der SIVV-Fachkraft, führt zur Beurteilung „Be-
standen mit Hinweisen“.

  Reicht ein Unternehmen trotz Aufforderung fehlende 
Angaben zur Beurteilung eines überprüften Bauvor-
habens nicht nach, wird das Bauvorhaben mit „nicht 
bestanden“ beurteilt.

  Bei einer falschen Aussage zur Standsicherheitsrele-
vanz korrigiert der Prüf- und Überwachungsbeauftrag-
te die Aussage nach eigenem Ermessen. Das kann zur 
Folge haben, dass eine nunmehr als standsicherheits-
relevant eingeschätzte Maßnahme mit „nicht bestan-
den“ bewertet wird, weil ungeeignete Stoffe und Stoff-
systeme zur Anwendung gelangten.

Die Beurteilung des Überwachungsberichtes erfolgt durch 
den Leiter der Prüf- und Überwachungsstelle im Rahmen 
rechtlicher Zuständigkeiten bzw. durch den jeweiligen  
Landesgüteausschuss.
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Versendung des Überwachungsberichtes

Qualitätssymbole

Nach Begleichung der Rechnung gemäß Gebührenre­
gelung erhält das ausführende Unternehmen den Über­
wachungsbericht im Original. Ist das Unternehmen ein  

Unternehmen, die Mitglied einer Landesgütegemein­
schaft oder der BFI sind, regelmäßig Schutz- und Be­
toninstandsetzungsarbeiten melden und deren Über­
wachungen positive Ergebnisse ergeben haben, 
werden auf der Homepage der Bundesgütegemeinschaft  
(www.betonerhaltung.com) mit dem Überwacht-Kenn­
zeichen versehen. 

Mitgliedsunternehmen einer Landesgütegemeinschaft 
bzw. der BFI, so geht an die jeweilige Landesgütegemein­
schaft/BFI eine Kopie des Ergebnisses.

Ablauf der Fremdüberwachung (Überwachung durch eine 
anerkannte Überwachungsstelle) für Betoninstandset­
zungen inkl. Beton ÜK 2 für Mitgliedsunternehmen 

Ablauf der Fremdüberwachung (Überwachung durch eine 
anerkannte Überwachungsstelle) für Betoninstandset­
zungen inkl. Beton ÜK 2 für Nichtmitglieder 

Gleiches gilt für Unternehmen, die die Kriterien für die 
Verleihung des RAL-Gütezeichen GZ  519 „Instandset­
zung von Betonbauwerken“ erfüllt haben (Verarbeitung 
von Beton oder Spritzbeton, PCC, SPCC oder PC, Korro­
sionsschutz und Rissfüllstoffe). Sie erhalten das RAL- 
Gütezeichen als Zeichen für umfassend überprüfte  
Qualität auf Antrag verliehen.
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Die Landesgütegemeinschaften

Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Baden-Württemberg + Bayern e. V. 
Im Vogelsang 9, 71563 Affalterbach    Tel.: 07144 / 81 67 44    Fax: 07144 / 81 67 48
E-Mail: bwub@betonerhaltung.com

  	  
Güteschutzgemeinschaft Betoninstandsetzung Berlin und Brandenburg e. V. 	  
Nassauische Straße 15, 10717 Berlin    Tel.: 030 / 86 00 04 - 895    Fax: 030 / 86 00 04 - 43
E-Mail: b-b@betonerhaltung.com 	  

  	  
Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Bremen und Niedersachsen e. V.
Außer der Schleifmühle 53, 28203 Bremen    Tel.: 0421 / 33 93 77    Fax: 0421 / 32 30 81
E-Mail: hb-ns@betonerhaltung.com 	  

  	  
Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Semperstraße 24, 22303 Hamburg    Tel.: 040 / 64 86 16 92    Fax: 040 / 64 86 16 98
E-Mail: info@landesguetegemeinschaft.de    www.landesguetegemeinschaft.de 	  

  	  
Landesgütegemeinschaft Betoninstandsetzung und Bauwerkserhaltung Hessen – Thüringen e. V.
Emil-von-Behring-Straße 5, 60439 Frankfurt / Main    Tel.: 069 / 95 80 9 - 0    Fax: 069 / 95 80 9 - 233
E-Mail: info@lib-hut.de    www.lib-hut.de

Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Nordrhein-Westfalen e. V. 	  
Bökendonk 15, 47809 Krefeld    Tel.: 02151 / 51 55 10    Fax: 02151 / 51 55 - 92
E-Mail: info@lib-nrw.de    www.lib-nrw.de

Landesgütegemeinschaft für Bauwerks- und Betonerhaltung Rheinland-Pfalz / Saarland e. V. 	  
Kohlweg 18, 66123 Saarbrücken    Tel.: 0681 / 38 92 5 - 0    Fax: 0681 / 38 92 5 - 20
E-Mail: info@landesguetegemeinschaft-rps.de    www.landesguetegemeinschaft-rps.de 

  	  
Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V.
Neuländer Straße 29, 01129 Dresden    Tel.: 0351 / 202 72 50    Fax: 0351 / 202 72 51
E-Mail: sachsen@betonerhaltung.com    www.betonerhaltung.com/sachsen

Landesgütegemeinschaft Bauwerkserhaltung und Betoninstandsetzung Schleswig-Holstein e. V.
Barkauer Straße 50 / 52, 24145 Kiel    Tel.: 0431 / 71 01 5 - 00    Fax: 0431 / 71 01 5 - 25
E-Mail: sh@betonerhaltung.com

Bundesgütegemeinschaft Betonflächeninstandsetzung e. V. (BFI) 	 
Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt / Main    Tel.: 069 / 66 57 53 33    Fax: 069 / 66 57 53 50
E-Mail: bfi@betonerhaltung.com    www.farbe-bfi.de

Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung  
von Betonbauwerken e. V. 

Geschäftsführung 

Dipl.-Ing. Hans Joachim Rosenwald 
Nassauische Straße 15, 10717 Berlin 

Tel.: 030 / 86 00 04 - 891
Fax: 030 / 86 00 04 - 43 
info@betonerhaltung.com

www.betonerhaltung.com

Prüf- und Überwachungsstelle 

Dipl.-Ing. Gunter Rohleder
Nassauische Straße 15, 10717 Berlin

Tel.: 030 / 86 00 04 - 32
Fax: 030 / 86 00 04 - 43
ue-stelle@betonerhaltung.com
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Deutsche amphibolin-werke von  
robert murjahn Stiftung & co KG 
Geschäftsbereich: CAPAROL Farben  
Lacke Bautenschutz 
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt 
www.caparol.de 

BaSF construction chemicals  
europe aG 
Division Conica Technik 
Industriestraße 26 
8207 Schaffhausen, Schweiz
www.flooring.basf.de

mc-Bauchemie müller Gmbh & co. KG 
Chemische Fabriken 
Postfach 10 10 61 
46210 Bottrop 
www.mc-bauchemie.de 

PaGel Spezial-Beton Gmbh & co. KG 
Postfach 11 05 23 
45335 Essen 
www.pagel.de 

PcI augsburg Gmbh 
Postfach 10 22 47 
86012 Augsburg 
www.pci-augsburg.de 

PoSSehl Spezialbau Gmbh 
Postfach 1126 
55572 Sprendlingen 
www.possehl-spezialbau.de

SaKret Gmbh 
Postfach 4 47 
37424 Bad Lauterberg 
www.sakret-gebeo.de 

SchomBUrG IcS Gmbh
Aquafinstraße 2 – 8
32760 Detmold
www.schomburg.com

Sika Deutschland Gmbh 
Postfach 40 07 60 
70407 Stuttgart 
www.sika.de 

Stocretec Gmbh 
Gutenbergstraße 6 
65830 Kriftel 
www.stocretec.de 

triflex Beschichtungssysteme  
Gmbh co. KG 
Postfach 1565 
32375 Minden 
www.triflex.de 

weBac-chemie Gmbh 
Fahrenberg 22 
22885 Barsbüttel 
www.webac.de 

Gefördert durch Unternehmen der Deutschen Bauchemie
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